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An unsere 
Mandanten 

 
 

 
 

UNSER ZEICHEN 

 FS 
 

SACHBEARBEITER/IN 

 Fabian Seydel 
 

DURCHWAHL 

 08092/8593-0 
 

E-MAIL 
 kanzlei@steuerseydel.de 
  
 

DATUM 

 
 31.03.2020 

  _   

   

 Aufstockung der Soforthilfe 

  

  

 Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

wir haben neue Informationen zur Soforthilfe erhalten.  

Die Bayerische Staatsregierung stockt das Soforthilfeprogramm Corona für kleinere und mittlere 

Unternehmen auf. In Bayern wird für die Bearbeitung beider Soforthilfeprogramme ein Online-

Beantragungsverfahren gestartet. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt weiterhin durch die sieben 

Bezirksregierungen und die Landeshauptstadt München. Das bisherige Antragsverfahren mit einem 

pdf-Formular wird zugunsten des Online-Verfahrens abgeschaltet.  

Neue Werte:   

bei bis zu … Beschäftigten  Max. Fördervolumen   Anmerkung 

(Vollzeitäquivalente) 

Fünf Beschäftigte     9.000 Euro  

Zehn Beschäftigte   15.000 Euro 

50 Beschäftigte    30.000 Euro   Soforthilfe Bayern 

250 Beschäftigte   50.000 Euro     Soforthilfe Bayern 

Freiberufler und Unternehmen, die bereits einen Förderantrag über das bayerische Programm 

gestellt haben, aber einen höheren Liquiditätsengpass haben, können nach derzeitigem Stand in ca. 

vier Wochen einen Änderungsantrag auf Gewährung der Differenz zwischen bisher 

beantragter/ausbezahlter Soforthilfe und der künftig höheren Fördersumme beantragen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dipl.-Kfm. Fabian Seydel, StB. 


